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Kapitel I 

§ I. Die Problemstellung 

"Übersicht 

1. Das Problem der Unterscheidung zwischen zulässiger und unzulässiger 
Drohung. Die Regelung des BGB 

2. BGHZ 25, 217 ff. 
3. Die zentralen Probleme der Drohung 

a) Beurteilung der objektiven Widerrechtlichkeit 
b) Einfluß der subjektiven Vorstellungen des Drohenden auf die Wider-
rechtlichkeit 

1. In einer Gesellschaftsordnung, die die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit gewährleistett, ist es selbstverständlich, daß sehr oft die 
Interessen der einzelnen Individuen miteinander in Konflikt geraten. 
Es ist auch ganz natürlich, daß der eine die Durchsetzung seiner Be-
lange auf Kosten des anderen erstrebt. Diese Verhaltensweise der ein-
zelnen ze1gt sich besonders eindeutig im Zivilrecht. Hier wird in aller 
Regel, insbesondere bei dem Abschluß von Verträgen, der eine ver-
suchen, die ihm genehme Vertragsgestaltung dem anderen aufzuzwin-
gen2• 

Es ist eine der Hauptaufgaben des Rechts als Regulativ des 'gesellschaft-
lichen Lebens, der Einwirkung des einen auf den anderen Grenzen zu 
setzen. Die Aufgabe stellt sich in aller Deutlichkeit dort, wo der ge-
äußerte Wille nicht auf freier Entschließung des Erklärenden beruht, 
sondern sich als Resultat einer Beeinflussung durch einen anderen dar-
stellt. 

Eine gesetzliche Regelung sieht sich vor die Schwierigkeit gestellt, 
eine Lösung zu finden, welche nur solchen Beeinträchtigungen der Ent-
schließungsfreiheit entgegenwirkt, die unvereinbar mit den rechtlich-
ethischen Vorstellungen der Gesellschaft sind. Dagegen dürfen nicht 

1 Siehe Art. 2 Abs. 1 GG. Dazu K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts 
der BRD, 5. Auf!. (1972), S. 171 ff.; H. Peters, Das Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit in der höchstrichtlerlichen Rechtsprechung (1963). 

2 Dazu F. Roscher, Vertragstheorie mit Herrschaftsfunktion? ZRP 1972, 
S. 111 ff. mit Literaturangaben; M. Wolf, Rechtsgeschäftliche Entscheidungs-
freiheit und vertraglicher Interessenausgleich (1970). 
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Einwirkungen auf den Willen sanktioniert werden, die von der Gesell-
schaft im Interesse einer freien Entfaltung des Individuums als zulässig 
angesehen werden. Das Problem wird besonders deutlich bei der Be-
einträchtigung des Willens durch Drohung. 

Man könnte daran denken, zulässige und unzulässige Willensbeein-
flussungen durch Drohung durch das Kriterium einer qualifizierten 
Drohung zu unterscheiden. Diesen Weg hat das römische Recht be-
schritten. Es sankionierte die Drohung nur dann, wenn sie sich gegen 
Leben, Leib oder Freiheit richtete und auch einen standhaften Mann 
einschüchtern konnte3,4. 

Das BGB verlangt dagegen keine besondere Qualifikation der Dro-
hung. Der Antrag des Redaktors des der ersten Kommission vorge-
legten Entwurfs ging dahin, daß die durch Drohung erregte Furcht 
objektiv begründet sein müsse. Dies sei nur bei einer besonderen 
Schwere des angedrohten übels der Fall. Die erste Kommission lehnte 
den Antrag ab. Die Anfechtbarkeit wegen Drohung sollte nicht von 
einer besonderen Schwere des angedrohten übels abhängen5• Damit 
waren die Erfordernisse des römischen Rechts preisgegeben. Daher 
hängt heute die Unterscheidung von erlaubter und nicht erlaubter Dro-
hung weder von der Erheblichkeit des gegen den Bedrohten gerichteten 
übels noch von dessen Eignung, auch einen "homo constantissimus" 
einzuschüchtern, ab. Stattdessen differenziert § 123 BGB nach der Wider-
rechtlichkeit der Drohung6• 

Welche Probleme diese Lösung des Gesetzgebers für die Rechtspre-
chung aufwirft, zeigt die folgende Entscheidung des Bundesgerichtshofs7 : 

2. BGHZ 25, 217 ff. (23. 9. 1957) 

Die X-Bank stand mit der Firma H in Geschäftsverbindung; die Ehefrau 
des Firmeninhabers war an dem Unternehmen mit einer erheblichen Einlage 
beteiligt. Im Jahre 1953 geriet die Firma H in wirtschaftliche Schwierigkeiten, 

3 Vgl. D. 4, 2, 3, 1-9pr.; insbesondere D. 4, 2, 6: " . . . Metum autem non 
vani hominis, sed qui merito et in homine constantissimo cadat, ad hoc 
edictum pertinere dicemus." Siehe auch Kaser, Das Römische Privatrecht, 
erster Abschnitt, 2. Aufl. (1971), S.244; U. v. Lübtow, Der Edikttitel .. Quod 
metus causa gestum erit" (1932); Windscheid-Kipp, Lehrbuch des Pandekten-
rechts, 9. Aufl. (1906), 1. Bd., S. 415 fi. 

t Auch einige moderne Rechtsordnungen folgen dieser Lösung. Nach Art. 
1112 cod. civ. muß das angedrohte übel ein beträchtliches sein (un mal con-
siderable). Siehe auch Schweiz. ObI. R. Art. 30; Art. 150, 151 des griechischen 
BGB; Art. 1435 itaI. cod. civile. 

5 Vgl. auch G. Planck, Der Begriff der Widerrechtlichkeit in § 123 BGB, 
Festgabe für Regelsberger, S.163; ferner Lehmann-Hübner, Allg. Teil des 
BGB, S.273: .. Die subjektive Eigenart des Bedrohten ist vielmehr zu berück-
sichtigen, die stärkeren Nerven verdienen kein Privileg." 

6 Vgl. auch Motive I, S.207: .. Die Drohung muß eine widerrechtliche sein." 
7 Urteil des BGH vom 23. September 1957, BGHZ 25, 217 ff. 
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die jedoch vorerst mit Hilfe der Firmen KL und HO behoben wurden. Im 
Sommer 1953 zogen die drei Firmen aufeinander Wechsel, die von der X-
Bank diskontiert wurden. Im November 1953 schloß die X-Bank mit der Firma 
H ein Abkommen, in dem sie sich verpflichtete, die Akzepte der Firma KL ein-
zulösen und den Schuldnern Ratenzahlung zu gewähren. Zur Sicherung ihrer 
Forderungen gegen H verlangte die X-Bank von Frau H die übernahme einer 
selbstschuldnerischen Bürgschaft, anderenfalls wollte sie gegen ihren Mann 
Strafanzeige wegen "Wechselreiterei" erstatten. Durch diese Drohung veran-
laßt gab Frau H die gewünschte Bürgschaftserklärung ab. Als die X-Bank 
aus der Bürgschaft klagte, berief Frau H sich auf eine Anfechtung wegen 
widerrechtlicher Drohung. 

Das OLG Bamberg hielt die Drohung mit der Strafanzeige für wider-
rechtlich, weil die Bank keinen Rechtsanspruch auf die Abgabe einer 
Bürgschaftserklärung gegen Frau H gehabt habe. 

Der BGH rügt das OLG, die Beurteilung der Widerrechtlichkeit der 
Drohung mit einer Strafanzeige könne nicht davon abhängig gemacht 
werden, ob der Drohende einen Rechtsanspruch auf die Abgabe der 
Erklärung des Bedrohten habe. Der BGH führt aus: Frau H sei an 
dem Unternehmen ihres Mannes erheblich beteiligt gewesen; sie habe 
wiederholt große Geldsummen der Firma zur Verfügung gestellt und 
aus den Geschäften ihres Mannes Vorteile gezogen. Unter diesen Um-
ständen sei die ausgesprochene Drohung nach der Auffassung aller 
billig und gerecllt Denkenden ein angemessenes Mittel zur Erreichung 
der Bürgschaftserklärung gewesen. Außerdem habe die Bank nicht das 
Bewußtsein gehabt, in unzulässiger Weise vorzugehen. Sie sei unver-
schuldet von Tatsachen ausgegangen - aktive Beteiligung der Beklag-
ten am Unternehmen ihres Mannes, persönliche Vorteile bei den Wech-
selgeschäften - , die die Drohung als zulässig erscheinen ließen. Dieser 
unverschuldete Irrtum der X-Bank nehme ihrer Drohung den Makel 
der Widerrechtlichkeit. 

3. Diese Entscheidung des BGH, auf die später ausführlich einzu-
gehen ist8, stellt die zentralen Probleme der Drohung klar heraus: 

Anhand welcher Kriterien soll die objektive Widerrechtlichkeit der 
Drohung beurteilt werden? Welchen Einfluß haben die subjektiven 
Vorstellungen des Drohenden auf die Beurteilung der Widerechtlichkeit 
der Drohung? 

a) 

Die objektive Widerrechtlichkeit einer Drohung wird in der Literatur 
danach beurteilt, ob das angewandte Drohungsmittel oder der durch 
die Drohung angestrebte Zweck als solche "widerrechtlich" sind'. Sind 

8 Siehe S. 65 ff. 
9 Siehe dazu Enneccerus-Nipperdey, Allg. Teil, S. 1063 ff. mit Nachw.; 

Flume, Allg. Teil 11, S.535; Lehmann-Hübner, Allg. Teil, S.274; Palandt-


